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  Sehr geehrte Damen und Herren,


  in der opta data Gruppe schreiben wir nun schon 50 Jahre Geschichte im Gesundheitswesen. Denn in diesem Jahr blickt die opta data Abrechnungs GmbH (odA), mit der 1970 alles angefangen hat, auf stolze fünf Jahrzehnte zurück.


  Vor allem auf Grund unserer strategischen Ziele können wir unsere Position auf dem Markt als der führende Anbieter für Abrechnung, Service und IT im Gesundheitswesen behaupten. Dank unserer gelebten Kundenorientierung, der organisatorischen Wandlungsfähigkeit und dem Wachstum ist der Erfolg nun seit 50 Jahren auf unserer Seite. Dabei haben wir uns immer auf unsere Werte verlassen und sind diesen nach wie vor treu. Wir besinnen uns auf das Wesentliche– auf das, was wichtig für unsere Kunden ist.


  Mit der Gründung des opta data Instituts für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen e. V. im Jahr 2018 haben wir unsere Innovationsführerschaft einmal mehr unter Beweis gestellt. Das autonom agierende Institut beschäftigt sich mit der Einbindung der Gesundheitsfachberufe in das System. Dabei stehen die Belange der Gesundheitsfachberufe im Fokus der Institutsarbeit.


  Eine der Erfolgsgeschichten des opta data Instituts sind die ersten Statistischen Jahrbücher zur gesundheitsfachberuflichen Lage in Deutschland 2018/2019 für die Versorgungsbereiche Heilmittel, Hilfsmittel und Pflege, erstmalig im Februar 2019 erschienen. Ziel ist es damit, die Aufmerksamkeit für die Anliegen der Gesundheitsfachberufe in der politischen Diskussion zu erhöhen.


  Dass ein Buch einen Überblick zum Aufbau und zur Funktionsweise der gesundheitsfachberuflichen Versorgungsbereiche liefert, ist bis dahin einmalig gewesen. Daher lässt sich dieses grundlegende Zahlenwerk als Meilenstein bezeichnen, das nun mit diesem Band aktualisiert in die zweite Runde geht. Gerade das positive Feedback mehrerer Akteure von Verbänden ermutigt uns, mit diesem Werk weiter zu machen und jeweils zu Beginn eines neuen Jahres zu veröffentlichen. In diesem Jahr ergänzt das Institut die Reihe um ein viertes Buch, das den Bereich des Rettungswesens in den Blick nimmt.


  Der Hauptfokus des diesjährigen Jahrbuchs liegt auf dem Thema Telematikinfrastruktur, insofern mit der Einführung einer sicheren Datenautobahn für das deutsche Gesundheitswesen auch eine Veränderung des Systems einhergehen wird, die sich auf die Praxis der Gesundheitsfachberufe erkennbar auswirken wird.


  Wir freuen uns daher besonders, im Jubiläumsjahr der odA die zweite Version der Statistischen Jahrbücher auf den Markt zu bringen. Sind diese doch gerade ein wichtiger Baustein, um weiter gemeinsam die Zukunft zu gestalten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und Arbeiten mit dem vorliegenden 2. Statistischen Jahrbuch zur gesundheitsfachberuflichen Lage in Deutschland 2020.


  Mit herzlichen Grüßen
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  Andreas Fischer und Mark Steinbach
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  Einleitung
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  Das vergangene Jahr hat erkennbare Veränderungen des Gesundheitswesens hervorgebracht. Mit dem „Terminservice- und Versorgungsgesetz“ (TSVG) und dem „Digitale-Versorgung-Gesetz“ (DVG) wurden zwei umfassende Artikelgesetze1 durch das Bundesgesundheitsministerium vorgelegt, die zum Teil völlig neue Wege der Gesundheitsversorgung in das dicht regulierte Feld des Deutschen Sozialgesetzbuchs einflechten. Es werden Terminservicestellen für die Patienten eingerichtet, die helfen sollen die Wartezeiten auf Termine bei Fachärzten zu verringern. Es sollen digitale Gesundheitsanwendungen (Apps) auf Rezept in der Regelversorgung gesetzlich Versicherter verordnet werden können. Das Fernbehandlungsverbot wird, durch die Einführung von Telesprechstunden bzw. Telekonsilien, aufgebrochen. Doch die sichtbarsten Veränderungen werden sich absehbar aus der Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) im Sinne einer sicheren Datenautobahn für das Gesundheitswesen ergeben, über die medizinische Informationen des Patienten2 sowie versorgungsadministrative Daten transportiert und an Schnittstellen der Versorgungsprozesse verfügbar gemacht werden sollen. Auch die Gesundheitsfachberufe sind von diesen Veränderungen betroffen. In diesem Kontext legt das opta data Institut für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen e. V. das Statistische Jahrbuch zur gesundheitsfachberuflichen Lage in Deutschland in aktualisierter Fassung vor.


  Ein zentrales Element des Gesamtkonzeptes der Telematikinfrastruktur sollte die elektronische Patientenakte sein, in der zunächst einige vordefinierte Dokumente der medizinischen Versorgung gespeichert werden können. In der ersten Fassung des DVG sollten zum 01. Januar 2021 die Krankenkassen dazu verpflichtet werden, den Versicherten elektronische Patientenakten zur Verfügung zu stellen. Dieser Ansatz überlebte allerdings aus unterschiedlichen Gründen nicht bis zur Kabinettsvorlage bzw. das eigentliche Gesetzgebungsverfahren und wurde bis auf weiteres noch einmal aus der Norm genommen.3 Zur elektronischen Patientenakte hat der Gesetzgeber aber in naher Zukunft eine eigenständige Normvorlage versprochen, um die Anforderungen, die sich diesbezüglich aus der vorherigen Gesetzgebung (TSVG) ergeben, zu erfüllen.


  In den Erwägungsgründen des DVG hieß es auch, dass der Einsatz des elektronischen Arztbriefes weiter gefördert werden soll und die Voraussetzungen für die elektronische Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln in den Regelwerken der Selbstverwaltung geschaffen werden sollen.4


  Die gesundheitsfachberuflichen Berufsgruppen wurden unmittelbar und mittelbar durch die Gesetzesinitiativen des Bundesgesundheitsministeriums adressiert. Das TSVG führte zum 01. Juli 2019 zu einer Angleichung der Preise für therapeutische Leistungen auf das höchste bundesweite Niveau. Darüber hinaus wurde die Honorarentwicklung von der Grundlohnsumme abgekoppelt und ermöglicht so, laut dem Bundesgesundheitsministerium, künftig stärkere Honorarsteigerungen für Heilmittelerbringer als bisher.5 Außerdem soll es bundesweit einheitliche Verträge geben, die „...die Zugangsbedingungen der Therapeuten zur Versorgung…“6 verbessern und es den Therapeuten ermöglichen, künftig unabhängiger über die Behandlung der Patienten entscheiden zu können (Stichwort: Blankoverordnung).7 Das TSVG verlangt, dass entsprechende Verträge zum 15. November 2020 geschlossen werden.


  Aus Sicht des Sanitätsfachhandels war besonders das mit dem TSVG gesetzte Ausschreibungsverbot für Hilfsmittel, wie Inkontinenz- und Gehhilfen, von Interesse. Erwartungsgemäß sollte sich dieser Ansatz bereits im kommenden Jahr für die in diesen Feldern aktiven Sanitätsfachhäuser auch finanziell bemerkbar machen. Aus Sicht des Gesetzgebers ist das Verbot der Ausschreibungen eine konkrete Maßnahme, um die Qualität der Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln sicher zu stellen. Aber auch der Bereich der häuslichen Pflege wurde mit dem TSVG adressiert, indem „reine Betreuungsdienste“ für die Leistungserbringung von Sachleistungen zugelassen wurden. Das Gesetz beabsichtigt dadurch die häusliche Pflege in Deutschland deutlich zu verbessern, als dass durch die Öffnung der abrechnungsfähigen Leistungen perspektivisch wesentlich mehr Berufsgruppen zur Verfügung stehen werden. Mit einer weiteren Gesetzesinitiative zur Reform der Notfallversorgung hat das Bundesgesundheitsministerium auch diesen Bereich der Gesundheitsversorgung in den Blick genommen. Mit dem Ansatz soll vor allem die Notfallversorgung in Deutschland verbessert werden. Im „Big Picture“ ergeben sich natürlich auch Querverbindungen. So ist im Rahmen der Telematikinfrastruktur auch die Einführung eines sogenannten „Notfalldatensatzes“ geplant, in dem die Patienten wichtige medizinische Informationen und einen Ansprechpartner für Notfälle hinterlegen können, die wiederum in einem medizinischen Notfall als einzige Telematikanwendung auch ohne Pin-Eingabe durch den Patienten z. B. in einem Rettungswagen (RTW) ausgelesen werden können. Dadurch wird im Rettungsfall unter Umständen ein kritischer Zeitvorteil gewonnen, indem noch aus dem Rettungswagen heraus wichtige medizinische Informationen des Patienten an das Zielkrankenhaus übermittelt werden können.


  So erscheint die aktuelle Ausgabe des Statistischen Jahrbuchs zur gesundheitsfachberuflichen Lage in Deutschland 2020 in einer– für das deutsche Gesundheitssystem– bewegten Zeit. Das Jahrbuch fokussiert in diesem Jahr vor allem die Frage, wie sich die Einführung der TI auf die Praxis der Gesundheitsfachberufe und Gesundheitsgewerke in Deutschland auswirken wird. Im Laufe des Jahres 2019 sollten schließlich alle niedergelassenen Arztpraxen mit der entsprechenden Technik ausgestattet sein, um an der Telematikkommunikation teilnehmen zu können. Das ist mittlerweile mehr oder weniger flächendeckend geschehen. Mit dem in 2019 verabschiedeten „Digitale Versorgung-Gesetz“ DVG werden verbindliche Vorgaben für die Anbindung weiterer Leistungserbringergruppen an die TI gemacht. Krankenhäuser und Apotheken müssen in 2020 bzw. 2021 an der TI teilnehmen. Ab 2020 soll die gematik GmbH auch ersten gesundheitsfachberuflichen Berufen, wie den Hebammen und Physiotherapeuten, die Teilnahme an der TI ermöglichen. Details der Anbindung sind noch nicht abschließend geklärt und müssen in den kommenden Monaten im Rahmen von Umsetzungsprojekten durchgespielt und analysiert werden.


  Obwohl das Gesetz keine expliziten Aussagen zur Anbindung des Sanitätsfachhandels an die TI macht, wird gleichwohl an entsprechender Stelle das SGB V dahingehend verändert, so dass es künftig in §302 SGB V heißen soll, dass „… das Verfahren bei der Verwendung von Verordnungen in elektronischer Form für die Heil- und Hilfsmittelabrechnung“ eingeführt wird. Damit wird schon einmal die Rechtsgrundlage für eine spätere Einführung der elektronischen Verordnung bzw. des e-Rezeptes gelegt.


  Was bedeutet das für den Sanitätsfachhandel, wenn dessen Teilnahme bislang gesetzlich nicht dezidiert geregelt ist, er aber durchaus in Kürze mit der Verarbeitung einer elektronischen Verordnung konfrontiert werden könnte? Was bedeutet es für die physiotherapeutische Praxis, wenn der Patient bald gesetzlich berechtigt ist, auf die Speicherung der Dokumentation seiner therapeutischen Versorgung in seiner elektronischen Patientenakte zu bestehen, die Physiopraxis aber beispielsweise noch gar keine Lesegeräte besitzt bzw. keine Möglichkeit hat, in die digitale Akte hineinzuschreiben? Wie sollen die Hebammen an die Telematikinfrastruktur angebunden werden, wenn sie nicht in ihrer Praxis arbeiten, sondern ihre Leistungen in der Regel bei der zu betreuenden Patientin vor Ort erbringen, es für diese Situation aber tatsächlich noch keine technische Lösung für eine mobile Anbindung an die TI gibt?


  Dieser kurze Ausblick auf die gesundheitspolitischen und regulativen Entwicklungen des letzten Jahres zeigt die Dringlichkeit einer aufmerksamen fortgesetzten Beobachtung der Szenerie auf.


  


  1 Der Deutsche Bundestag definiert den Begriff „Artikelgesetz“ wie folgt: „Artikelgesetz nennt man das Gesetz, das gleichzeitig mehrere Gesetze, bisweilen auch unterschiedlicher Zielrichtung, ändert.“, vgl. https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/A/artikelgesetz-245330, gelesen am 30.07.2019, um 22:30 Uhr.


  2 Sein Einverständnis vorausgesetzt. In Kürze erfolgt eine Fortschreibung des DVG.


  3 In Kürze erfolgt eine Fortschreibung des DVG.


  4 Kabinettsentwurf des DVG, A. Problem und Ziel, BMG 10.Juli 2019.


  5 Vgl. hierzu: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/terminservice-und-versorgungsgesetz.html, gelesen am 30.07.2019, um 23:14 Uhr.


  6 Ebd.


  7 Ebd.
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  Mit der ersten Ausgabe der Statistischen Jahrbücher zur gesundheitsfachberuflichen Lage in Deutschland wurden Ausführungen zum forschungsprogrammatischen Ansatz des opta data Instituts sowie zum theoretischen Rahmen der Institutsperspektive dargelegt. Daran anknüpfend konkretisiert die diesjährige Ausgabe den Blick, indem eine konkrete gesundheitspolitische Politik, nämlich die „Digitalisierung des Gesundheitswesens“, in den Fokus genommen wird. Doch was ist genau mit Digitalisierung gemeint? Bei genauerem Hinsehen handelt es sich bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens um die Elektrifizierung unterschiedlicher Prozesse der Gesundheitsversorgung sowie der sie begleitenden Prozesse.


  
    Ebenen der Digitalisierung im Gesundheitswesen


    [image: ] Datensicherheit


    [image: ] Abrechnung


    [image: ] Dokumentation


    [image: ] Leistungserbringung


    Computergestützte bildgebende Verfahren bzw. die Nutzung bildstatistischer Informationen in der Analyse medizinischer Bildinformationen ist– gefühlt– bereits ein alter Hut in der klinischen Praxis. Allerdings erscheinen in den letzten Jahren auch beispielsweise auffällig viele Publikationen zu immer neuen Anwendungen basierend auf Verfahren der „künstlichen Intelligenz“ in der computergestützten ärztlichen Diagnose.1 Dabei stehen wir vermutlich aber auch hier erst am Anfang der Entwicklung. Doch dieses Feld steht nicht im Mittelpunkt der vorliegenden Auseinandersetzung mit dem Thema. Durch das Digitale Versorgung-Gesetz (DVG), das zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist, soll aktuell– vor allem– der administrative Überbau der eigentlichen Gesundheitsversorgung digitalisiert werden.


    Mit dem „e-Health-Gesetz“ hat die Bundesregierung an den, vor einigen Jahren bereits gelegten, Grundstein zur Digitalisierung des Gesundheitssystems angeknüpft. „Schon 2004 hatte der Gesetzgeber mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz die Grundlagen für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) und der Telematikinfrastruktur gelegt. Heute, über zehn Jahre später, ist die eGK flächendeckend bei den Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung angekommen; die Anwendungen der Telematikinfrastruktur lassen jedoch noch auf sich warten. Dies wird sich mit dem „Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen“ (e-Health-Gesetz), das zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten ist, ändern.“2

  


  Insofern allerdings alle Ebenen des Gesundheitssystems im Detail sehr dicht reguliert sind und es eine Vielzahl von Akteursgruppen mit zum Teil deutlich divergierenden Interessen gibt, ist die Digitalisierung des Gesundheitssystems kein einfaches Unterfangen. Aus diesem Grund wählt der Gesetzgeber einen komplexen Ansatz, um die Ziele der Digitalsierung zu realisieren. Auf der einen Seite entfaltet das Bundesgesundheitsministerium unter der Führung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn eine ungekannte Regulierungsfrequenz. Allein im Jahr 2019 hat das Gesundheitsministerium 19 Gesetzesvorlagen und Verordnungen auf den Weg gebracht. Beachtenswert war auch der Umstand, dass 16 dieser 19 Gesetzesinitiativen einen Digitalisierungsbezug aufzeigten.
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  Auf der anderen Seite hat das Ministerium aber auch institutionelle Veränderungen herbeigeführt. Damit ist die Übernahme der Mehrheit der Gesellschafteranteile an der gematik GmbH gemeint. Die Gesellschaft wurde einst, zu Beginn des Jahres 2005, von den Spitzenorganisationen des Gesundheitswesens gegründet, um die elektronische Gesundheitskarte in Deutschland einzuführen, zu pflegen und weiterzuentwickeln, sowie die Interoperabilität3 der betroffenen Komponenten sicherzustellen. Mit dem Ziel, die Beschlussfassung der gematik GmbH zu beschleunigen, hat das Bundesgesundheitsministerium im Jahr 2019 dann durch den Änderungsantrag 27a zum Termin- und Service Gesetz einen Vorstoß unternommen, um die Mehrheit (im Umfang von 51%) der Anteile an der gematik GmbH zu bekommen.4 Außerdem wurden auch die Mehrheitserfordernisse für die Beschlussfassung der Gesellschaft dahingehend geändert, dass nun die einfache Mehrheit für die Fassung von Beschlüssen ausreichen soll; es sei denn, wichtige gesetzliche Mindestanforderungen sprechen dagegen.5


  Mit der Änderung des Gesellschaftsnamen in die schlichte Form „gematik GmbH“ wird auch das neue Selbstverständnis der Gesellschaft deutlich, das weniger behördlich als unternehmerisch wirkt. In jedem Fall ist sich die Gesellschaft der Bedeutung des Auftrages bewusst. Auf der Internetseite der gematik GmbH heißt es jetzt beispielsweise:


  „Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens ist eines der größten IT-Projekte Europas. Das Ziel ist die Optimierung der Gesundheitsversorgung von 70 Millionen Menschen. Teil dieses ehrgeizigen und anspruchsvollen Projekts zu sein, ist ein wesentlicher Teil des Selbstverständnisses und der Motivation der rund 300 hoch qualifizierten Mitarbeiter der gematik GmbH. Diese Aufgabe gehen sie am Unternehmensstandort in Berlin-Mitte pragmatisch, lösungsorientiert und leidenschaftlich an.… Das Ziel der gematik besteht darin, die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens durch eine wertgeschätzte Telematikinfrastruktur sicher zu stellen. Ein wesentliches Tätigkeitsfeld ist dabei die Konzeption der Telematikinfrastruktur. Dies beinhaltet die Definition rechtsverbindlicher Standards und Spezifikationen für alle Komponenten und Dienste, die in der Telematikinfrastruktur verwendet werden. So werden deren Funktionalität, Kompatibilität und Sicherheit gewährleistet und sichergestellt, dass sie von allen Akteuren im Gesundheitswesen genutzt werden können.“6


  Durch die gesetzliche Veränderung der Gesellschafterstruktur soll die Entscheidungsfähigkeit der gematik GmbH gesteigert werden.


  Neben der gematik GmbH ist auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) eine relevante Institution, der wesentliche Aufgaben im laufenden Digitalisierungsprozess zukommen. Dabei handelt es sich im Kern um die Festlegung einzelner Telematik-Anwendungen. So hat die KBV Ende Juli 2019 eine Verfahrensordnung mit dem Titel: „Verfahrensordnung Benehmensherstellung Medizinische Informationsobjekte“ bekannt gemacht,7 die „… das Verfahren der Benehmensherstellung in Bezug auf die notwendigen Festlegungen für die Inhalte der elektronischen Patientenakte zur Gewährleistung der semantischen und syntaktischen Interoperabilität…“ regelt.8


  
    Unter §3 Abs. 1 der Verfahrensordnung wird die Liste der Institutionen aufgeführt, die von der KBV in das Verfahren zur Benehmensherstellung einziehen wird:9


    1.den Spitzenorganisationen nach §291a Absatz 7 Satz 1 SGB V bestehend aus


    a. dem Bundesministerium für Gesundheit,


    b. dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen,


    c. der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung,


    d. der Bundesärztekammer,


    e. der Bundeszahnärztekammer,


    f. der Deutschen Krankenhausgesellschaft,


    g. der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände,


    2.der Gesellschaft für Telematik,


    3.den maßgeblichen, fachlich betroffenen medizinischen Fachgesellschaften und Verbänden, bestehend aus


    a. dem Deutschen Hausärzteverband e. V.,


    b. dem Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e. V.,


    c. der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V.,


    4.der Bundespsychotherapeutenkammer,


    5.den maßgeblichen Bundesverbänden der Pflege, bestehend aus


    a. dem Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe e. V.,


    b. dem Deutschen Pflegerat e. V.,


    c. der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW),


    6.den für die Wahrnehmung der Interessen der Industrie maßgeblichen Bundesverbänden aus dem Bereich der Informationstechnologie im Gesundheitswesen, bestehend aus


    a. dem Bundesverband Gesundheits-IT– bvitg e. V.,


    b. dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.,


    c. dem Spitzenverband IT– Standards im Gesundheitswesen (SITiG) e. V.,


    d. dem BVMed– Bundesverband Medizintechnologie e. V.,


    e. dem Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie (ZVEI),


    f. dem Verband der Diagnostika-Industrie (VDGH),


    g. dem Verband Qualitätsring Medizinische Software e. V. (QMS)


    7.den für die Wahrnehmung der Interessen der Forschung im Gesundheitswesen maßgeblichen Bundesverbänden, bestehend aus


    a. der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) e. V.,


    b. der TMF– Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e. V.,


    c. dem Verband Deutsche Hochschulmedizin,


    8.dem Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information

  


  Die Verfahrensordnung legt fest, dass die KBV nach Abschluss der Erarbeitung einzelner Festlegungen die betroffenen Institutionen schriftlich oder elektronisch zur Stellungnahme innerhalb von vier Wochen aufruft. Die jeweiligen Festlegungen werden den betroffenen Organisationen bzw. Institutionen über ein Webportal der KBV zur Verfügung gestellt. Nach Ende der Frist wird die KBV dann die eingegangenen Stellungnahmen veröffentlichen und nach Abschluss des Verfahrens wird die KBV den betroffenen Organisationen das Ergebnis des Verfahrens über ein Webportal „zur Kenntnis geben“.10


  Mit der Norm wurden zunächst alle Arztpraxen verpflichtet, die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, um ab einem gesetzten Stichtag die Anbindung ihrer IT-Systeme an die Telematikinfrastruktur vornehmen zu können und um dann über diese sichere IT-Infrastruktur mit anderen an der Versorgung der Patienten teilnehmenden Akteure, patientenbezogene Informationen austauschen zu können. So soll ein geordneter digitaler Informationsaustausch innerhalb eines besonders geschützten digitalen und verteilten Kommunikationssystems organisiert werden. Der „Konnektor“ stellt dabei in der aktuellen Architektur ein zentrales Element dar, er soll als sicheres Bindeglied den digitalen Transport von Patientendaten zwischen den IT-Infrastrukturen der Leistungserbringer gewährleisten. Die erste Leistungserbringergruppe, in der das sichere Gesundheitsdatennetz aufgespannt wurde, sind die niedergelassenen Ärzte. Obwohl die Thematik schon seit geraumer Zeit auf der Agenda stand, wurde erst mit dem e-Health-Gesetz, das 2016 in Kraft getreten ist, die verbindliche Anbindung der Arztpraxen adressiert.


  „Die Telematikinfrastruktur (TI) vernetzt alle Akteure des Gesundheitswesens im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung und gewährleistet den sektoren- und systemübergreifenden sowie sicheren Austausch von Informationen. Sie ist ein geschlossenes Netz, zu dem nur registrierte Nutzer (Personen oder Institutionen) mit einem elektronischen Heilberufs- und Praxisausweis Zugang erhalten.“11


  Die konkrete Einführung der Telematikinfrastruktur startet mit der ersten Pflichtanwendung, dem Versichertenstammdatenmanagement (VSDM). Das VSDM funktioniert so, dass die elektronische Gesundheitskarte (eGK) des Versicherten am Empfang der Leistungserbringerpraxis mit einem Kartenlesegerät erfasst wird. Nach Einstecken der Karte in das Lesegerät startet der Datenabgleich mit dem Versichertenstammdatendienst der Krankenkasse. Dabei wird geprüft, ob die eGK noch gültig ist, sowie die auf der Karte gespeicherten Daten aktualisiert werden müssen. Dieser Vorgang läuft automatisch ab, sodass der Leistungserbringer bzw. die Mitarbeiter der Praxen selber keine Daten eingeben müssen. Im Einzelnen werden folgende Daten abgeglichen:


  [image: ] Name


  [image: ] Geburtsdatum


  [image: ] Anschrift


  [image: ] Krankenversicherungsnummer und


  [image: ] Versichertenstatus


  Sollte im Rahmen des Datenabgleichs festgestellt werden, dass die Karte ungültig ist, wird sie automatisch gesperrt.


  Des Weiteren sind freiwillige Anwendungen geplant. Über deren Nutzung entscheidet ausschließlich der Versicherte. Dabei handelt es sich um Daten für die Notfallversorgung (NFDM),12 den elektronischen Arztbrief, den elektronischen Medikationsplan, die elektronische Patientenakte (nach ihrer Einführung) und das elektronische Patientenfach.


  Neben dem VSDM wird das Notfalldatenmanagement eine der ersten Anwendungen der Telematik. Das erklärte Ziel des NFDM 's ist es, für den Notfall wichtige medizinische Daten des Versicherten auf seiner eGK vorzuhalten. Entscheidend ist, dass sich Patient und Arzt darüber einig sein müssen, einen solchen Datensatz auf der eGK anzulegen. Der Datensatz kann dann vom Arzt erstellt werden. Die diesbezügliche Vergütungsregelung für den Arzt ist dazu bereits zwischen der KBV und dem GKV-Spitzenverband getroffen worden.13 Dabei ist es interessant zu wissen, dass der Arzt für die Erstellung eines NFDM zusätzliche technische Anforderungen erfüllen muss. Die Arztpraxis benötigt für die Erstellung eines NFDM Datensatzes auf der eGK neben ihrer regulären Ausstattung ein sog. „Konnektor-Modul NFDM“, den elektronischen Heilberufeausweis (eHBA, Arztausweis mit auslesbarer Signatur) für die elektronische Signatur des NFDM sowie ein Update ihrer Praxisverwaltungssoftware für das NFDM. Die Erstattung der dabei für die Praxis entstehenden Kosten ist ebenfalls bereits durch die Finanzierungsvereinbarung zwischen KBV und GKV geklärt.


  Als eine weitere wichtige medizinische Anwendung wird bald der elektronische Medikationsplan erwartet. Bei dem e-Medikationsplan handelt es sich um die digitalisierte Modifikation des im Oktober 2016 eingeführten bundeseinheitlichen Medikationsplans (BMP).14 Der Patient entwickelt in dem Moment einen Anspruch auf einen Medikationsplan, sobald er mindestens drei, auf Kassenrezept verschriebene Medikamente einnimmt, die systemisch zusammenwirken und die der Patient dauerhaft und gleichzeitig anwendet.15


  


  1 Verweis Publikation VDI/VDE/IT KI in der Medizin.


  2 Vgl.: Bundesärztekammer, https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/telematiktelemedizin/earztausweis/e-health-gesetz gelesen am 03.10.2019, 23:26.


  3 Fähigkeit zur Zusammenarbeit von verschiedenen Systemen, Techniken oder Organisationen unter Einhaltung gemeinsamer Standards.


  4 Ärzteblatt vom 29.01.2019, https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/100757, gelesen am 27.10.2019, um 09:51 Uhr.


  5 Ebd.


  6 gematik GmbH, https://www.gematik.de/ueber-uns/, gelesen am 27.10.2019, um 09:59 Uhr.


  7 Verfahrensordnung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Herstellung des Benehmens bei der Festlegung von Inhalten der elektronischen Patientenakte nach § 291b Absatz 1 Satz 7 SGB V, vgl. hierzu: https://www.kbv.de/media/sp/MIO_Verfahrensordnung.pdf, gelesen am 06.11.2019, um 12:14 Uhr.


  8 Ebd.


  9 Auszug aus der KBV Verfahrensordnung, Ebd., S. 2.


  10 Auszug aus der KBV Verfahrensordnung, Ebd., S. 2.


  11 Vgl. hierzu https://www.gematik.de/telematikinfrastruktur/, gelesen am 25.10.2019, um 12:32 Uhr.


  12 Notfalldatenmanagement.


  13 https://www.kbv.de/html/1150_32456.php, gelesen am 25.10.2019, um 15:13 Uhr.


  14 Vgl. hierzu https://www.kbv.de/media/sp/PraxisWissen_Telematikinfrastruktur.pdf, gelesen am 26.10.2019, um 08:25 Uhr.


  15 Ebd., S. 21.
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  Telematikinfrastruktur aus gesundheitsfachberuflicher Perspektive


  
    
      [image: ]
    

  


  Mit dem Digitale Versorgung-Gesetz (DVG) nimmt der Gesetzgeber die erste Erweiterung der Telematikinfrastruktur vor, indem die Norm der gematik GmbH die Vorgabe macht, zum 30. Juni 2020 die Voraussetzungen für eine freiwillige Teilnahme der Hebammen und der Physiotherapeuten an der Telematikinfrastruktur zu schaffen. Dadurch entstehen neue Herausforderungen, die sich sehr deutlich am Beispiel der Hebammen aufzeigen lassen. Denn die Rahmenbedingungen der Hebammentätigkeit unterscheiden sich grundsätzlich von denen des niedergelassenen Arztes, insofern als dass die Hebamme in der Regel nicht aus einer Praxis heraus tätig wird, sondern die werdenden Mütter im Normalfall zu Hause besucht und betreut. Daraus resultiert die Anforderung an eine mobile Möglichkeit des Zugriffs auf die Telematik.


  Der Zugriff wiederum erfordert die Authentifizierung des Nutzers. Im Falle der Ärzte erfolgt diese Authentifizierung durch eine sogenannte SMC-B Karte (Institutionenauthentifizierung) und durch den elektronischen Heilberufeausweis (eHBA) die Authentifizierung der zugreifenden Person. Bis heute gibt es allerdings keinen elektronischen Heilberufeausweis für Hebammen, so dass die Ausgabe und die damit verbundene Berechtigungsprüfung (Überprüfung der Eingangsqualifikation) erst noch organisiert und aufgebaut werden muss. Ein dritter, aus hiesiger Sicht zurzeit noch nicht abgeklärter, Aspekt betrifft die Struktur und Handhabung der elektronischen Leistungsdokumentation bzw. praktische Fragen der Integration des Mutterpasses, als weitere Anwendung der Telematik. Zur Klärung dieser Fragen sind allerdings erfolgsversprechende Projekte unterwegs1.


  
    
       [image: ]
    

  


  Insbesondere die Berufsverbände bzw. politischen Interessensvertretungen der Gesundheitsfachberufe beobachten die politischen und regulativen Entwicklungen rund um das Thema Erweiterung der Telematikinfrastruktur sehr intensiv. Bei einer Mehrzahl der Betriebe selber ist das Thema dagegen bislang noch nicht präsent. Wie eine Onlineumfrage der opta data Gruppe im Februar 2019 gezeigt hat, antworteten knapp 76% der Befragten 839 gesundheitsfachberuflichen Betriebe auf die Frage, ob sie wissen, was unter dem Begriff Telematikinfrastruktur zu verstehen ist, mit „Nein“.


  Mit der DVG Novellierung des §302 SGB V, die zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist, wird bereits die Rechtsgrundlage für die elektronische Heil- und Hilfsmittelverordnung gelegt. Dort heißt es unter b) „In Absatz 3 werden nach den Wörtern „auf Datenträgern“ die Wörter „sowie das Verfahren bei der Verwendung von Verordnungen in elektronischer Form für die Heil- und Hilfsmittelabrechnung das [Platzhalter im Gesetzestext: „Datum des letzten Tages des zwölften auf die Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats das Verfahren bei der Verwendung von Verordnungen in elektronischer Form für die Heil-und Hilfsmittelabrechnung“] eingefügt.2
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  Interessanterweise fällt aber an keiner anderen Stelle des Gesetzes der Begriff „Sanitätshaus“. Wogegen es bereits in der „Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates“3 vom 25.09.2019 zum Schluss des Dokumentes zu Buchstabe e heißt:


  „Es ist das klare Ziel der Bundesregierung, die Telematikinfrastruktur als die Kommunikationsinfrastruktur im Gesundheitswesen auszubauen und schrittweise alle Leistungserbringer an die Telematikinfrastruktur anzubinden.4 Auch nichtapprobierte Gesundheitsberufler, wie beispielsweise im Gesundheitshandwerk, können und sollen die Telematikinfrastruktur für digitale Gesundheitsanwendungen unter Beachtung der entsprechenden Vorgaben der Gesellschaft für Telematik nutzen. Die Bundesregierung wird weitergehende Möglichkeiten zur Nutzbarmachung der Telematikinfrastruktur im Gesundheitshandwerk unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und organisatorischer Aspekte prüfen.“5


  Demnach steht außer Frage, dass die langfristige Zielsetzung des Gesetzgebers die Anbindung aller an der Gesundheitsversorgung der Patienten beteiligten Akteure ist.


  


  1 Das opta data Institut entwickelt aktuell gemeinsam mit der Bochumer Hochschule für Gesundheit (HSG) ein Umsetzungs- und Begleitforschungsprojekt zur Anbindung der Hebammen an die Telematikinfrastruktur. Das Projekt wird sich mit den noch offenen Fragen der Anbindung dieser Leistungserbringergruppe befassen.


  2 Digitale Versorgung Gesetz, (DVG), BGBL.


  3 Unterrichtung durch die Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (Digitale-Versorgung-Gesetz– DVG)– Drucksache 19/13438– Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/135/1913548.pdf, gelesen am 26.10.2019, um 17:56 Uhr.


  4 Hervorhebung durch den Autor.


  5 Ebd., S. 11.
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  Exkurs: Digitale Gesundheitsanwendungen
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  Die Digitalisierung schreitet voran. Weltweit werden alle gesellschaftlichen Bereiche zunehmend von der Digitalisierung durchdrungen. Das gilt auch und in besonderer Weise für den Gesundheitsbereich. Die Europäische Union fördert die Digitalisierung der Gemeinschaft in Form unterschiedlicher Initiativen. Im Zentrum dieses Ansatzes steht die „digital single market“ Strategie der Europäischen Kommission.1


  Mit dieser Strategie verfolgt die Kommission das Ziel, Bürgern und Unternehmen die Möglichkeiten der Digitalisierung für sich jeweils nutzbar zu machen und die Europäische Union auf diese Weise zu dem global führenden Akteur im Bereich der digitalen Ökonomie zu machen. Mit Blick auf den digitalen Gesundheitsmarkt skizziert die folgende Grafik die Sicht der Europäischen Kommission. Demnach stehen vor allem sogenannte „wearables“, tragbare Computersysteme, die am Körper der Nutzer bzw. an ihrer Kleidung getragen werden und deren Hauptaufgabe es ist, mithilfe von Sensoren, Hard- und Software die Aktivitäten, oder besser gesagt, dass Verhalten der Nutzer mitzuschreiben und in Form digitaler Daten für die Analyse zugänglich zu machen, im Mittelpunkt. Im medizinischen Kontext können das z. B. physiologische Zustandsmessungen (Herzfrequenzen) des Nutzers sein. Gleichzeitig können mit Hilfe mobiler Endgeräte durch den Nutzer selber weitere Verhaltensweisen (bspw. Art, Menge und Rhythmus der Nahrungsaufnahme) dokumentiert werden.


  In der Zusammenschau dieser individuellen Daten können dann (auch softwaregestützte) Rückschlüsse und Vorhersagen zum Gesundheitszustand des Nutzers generiert werden. Die Europäische Kommission hat erkannt, dass die so gegebenen Möglichkeiten zur gesundheitlichen Selbstüberwachung, sehr hilfreich sein können, um frühzeitige Diagnosen und bessere Therapien zu ermöglichen. Damit geht auch die Hoffnung einher, dass die Bürgerinnen und Bürger stärker für ihre eigene Gesundheit sensibilisiert werden, auf einen gesunden Lebensstil achten und die Bedeutung der Angebote zur Gesundheitsprävention auf diese Weise insgesamt gestärkt werden.


  2017 verfügten laut EU weltweit ca. 3,4 Mrd. Menschen über ein Smartphone und die Hälfte dieser Gruppe verwendete auch digitale Gesundheitsanwendungen. Die EU bewertete 2017 den globalen digitalen Gesundheitsmarkt mit einem Marktpotential von rund 17 Mrd. Euro, wovon ca. 30 % auf die Staaten der Europäischen Union fallen. Nach Einschätzung der Kommission sind gegenwärtig mehr als 97.000 digitale Gesundheitsapplikationen verfügbar. Dabei ist zu konstatieren, dass es keine verbindliche Definition dafür gibt, wann eine App auch als Gesundheitsanwendung gezählt werden kann. Häufig ist auch unklar, welche Qualitäts- und Sicherheitsstandards dabei eine Rolle spielen.


  Die Kommission entwickelt unterschiedliche Maßnahmen, um die Anbieter von digitalen Gesundheitsanwendungen besser über die regulativen Rahmenbedingungen zu informieren, die Standards der Datensicherheit zu verbessern, um dadurch das Vertrauen der Nutzer zu verbessern, die Interoperabilität zwischen den existierenden Gesundheitsanwendungen und Softwaresystemen zu verbessern, sowie die funktionale Sicherheit dieser Anwendungen zu optimieren.
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Abb. 2a: Unternehmensstruktur der gematik GmbH 2019
opta data Institut e. V. / Quelle: www.gematik de
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Abb. 3a: DVG im Policy-Zyklus
opta data Institut e. V.
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Abb. 3b: Wissen Sie was unter Telematikinfrastruktur zu verstehen ist?"
Quelle: opta data Onlineumfrage, Februar 2019, N=839 Pflege-, Heil- und Hilfsmittelbetriebe
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Abb. 3c: Wissen Sie was unter Telematikinfrastruktur zu verstehen ist?"
Quelle: opta data Onlineumfrage, Oktober 2019, N=1.161 Pflege-, Heil- und Hilfsmittelbetriebe
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Abb. 4a: Uberblicksgrafik der Européischen Kommission zur Verbreitung digitaler Gesundheitsanwendungen
auf Grundlage von mHealth der Européische Kommission 2017

Quelle: opta data Institut . V.
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